Antrag auf Änderung der Wettkampfordnung Judo – Altersklassen U9 und U11 – Mannschaftszusammenstellung bei Bezirksmannschaftsmeisterschaften
Antragsteller:
BJV Jugend
Datum:
15.07.2025

Antragsgegenstand:
Änderung der Wettkampfordnung im Bereich der Altersklassen U9 und U11 bezüglich der Zusammenstellung von Mannschaften bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften.

Derzeitige Regelung:
Die Bildung von Mannschaften bei Bezirksmannschaftsmeisterschaften ist derzeit nur innerhalb einzelner Vereine mit Fremdstarter oder eingeschränkt als Kampfgemeinschaft möglich. Eine vereinsübergreifende Mannschaftszusammenstellung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen gestattet.

Beantragte Neuregelung:
Für die Altersklassen U9 und U11 wird folgende Regelung beantragt:
1. Offene Mannschaftszusammenstellung innerhalb eines Kreises:
Es ist erlaubt, Mannschaften vereinsübergreifend aus allen Vereinen eines Kreises zu bilden. Es bestehen dabei keine weiteren Einschränkungen bezüglich der Vereinszugehörigkeit innerhalb des jeweiligen Kreises.
2. Begrenzung der Mannschaftsgröße:
Die Anzahl der auf der Mannschaftsliste gemeldeten Kinder darf die doppelte Anzahl der ausgeschriebenen Gewichtsklassen nicht überschreiten.
3. Freie Wahl des Mannschaftsnamens:
Der Name der Mannschaft kann frei gewählt werden. Ein Hinweis auf die beteiligten Vereine ist möglich, aber nicht verpflichtend.
4. Verbindlichkeit für die Landesmannschaftsmeisterschaft:
Die bei der Bezirksmannschaftsmeisterschaft gebildete Mannschaft ist verbindlich für die Teilnahme an der entsprechenden Landesmannschaftsmeisterschaft. Änderungen in der Zusammensetzung sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (z. B. krankheitsbedingter Ausfall).

Begründung:
· In den Altersklassen U9 und U11 ist die Zahl der wettkampffähigen Kinder pro Verein oft zu gering, um vollständige Mannschaften zu stellen.
· Eine kreisübergreifende, vereinsunabhängige Zusammenstellung ermöglicht eine höhere Teilnahmezahl.
· Die freie Namenswahl stärkt die Identifikation der Kinder mit ihrer Mannschaft und fördert den Teamgeist.
· Die Verbindlichkeit der Mannschaft bis zur Landesebene sorgt für Planungssicherheit und sportliche Kontinuität.

Ziel der Regelung:
Förderung des Nachwuchswettkampfsports, bessere Nutzung vorhandener sportlicher Ressourcen im Kreis, Erhöhung der Motivation durch Mannschaftswettkämpfe und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Judosport.

Vorgeschlagene Inkraftsetzung:
Ab dem 01.01.2026 zur Anwendung bei der nächsten Bezirksmannschaftsmeisterschaft der U9/U11.

